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Werte  Bürgerinnen und Bürger , 

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern bedanken, die ehrenamtlich zu einem 
reibungslosen Ablauf bei der Europa-, Kreistags-, und 
Gemeinderatswahl beigetragen haben. Mein Dank gilt auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in bewährter Form 
die Wahlen vorbereitet, organisiert und abgewickelt haben. 

Nun werden Sie schon wieder an die Wahlurnen gerufen. Am 
22. Juni steht die Bürgermeisterwahl an und ich hoffe auch 
da auf einen reibungslosen Wahlablauf und eine hohe 
Wahlbeteiligung. 

Auf die Sommerferien gelegt wurde nun die Erneuerung der 
Stützmauer an unserem neuen Kindergarten. Bitte beachten 
Sie jetzt schon, dass es in diesem Bereich zu einer 
Vollsperrung kommen wird. Der Kindergarten kann in dieser 
Zeit von unserer Grundschule her angefahren werden. 

Unser Bauhof ist zurzeit verstärkt bei der Grasmahd und 
errichtet in Obergurig eine neue Urnenanlage. Eine hohe 
Priorität wird auch auf eine stetige Säuberung der 
Regenwassereinläufe gelegt. Der Starkniederschlag vor 14 
Tagen hat es uns wieder mal gezeigt, was für Wassermassen 
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in kürzester Zeit auftreten können. Wenn Sie selbst einen 
Regenwassereinlauf sehen, der noch nicht gereinigt wurde, 
sprechen Sie uns bitte umgehend an. 

Jetzt wünsche ich Ihnen einen sonnigen Monat Juni, hoffe wir 
sehen uns bei dem einen oder anderen Fest in unserer 
Gemeinde und möchte Ihnen an dieser Stelle wieder Beste 
Gesundheit wünschen. 

Bis nächsten Monat grüßt Sie 

Ihr Bürgermeister 
Thomas Polpitz 

 

Amtliche Bek anntmachungen  

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

Zjawne wozjewjenje wuslŊdka w·lbow 
 

Tute wozjewjenje wobsahuje wot gmejnskeho w·lbneho wubŊrka zwŊsĺeny wuslŊdk w·lbow po Ä 51, § 53 wotr. 3 
KomWO z trŊbnymi podaĺemi po Ä 50 wotr. 3, 4 KomWO. 
PŚi w·lbach gmejnskeje rady su woleni a jich zastupnicy pŚeco w zwŊsĺenym rjedŦe mjenowani. 
Wozjewjenje wobsahuje nimo toho pokiw, na kotrym zarjedŦe a w bŊhu kotreje doby hodŦi so spŚeĺiwjenje napŚeĺo w·lbam 
zwurazniĺ, w kotrych padach dyrbja so spŚeĺiwjenju dalġi w·lbokmani pŚizamknyĺ a kak wulka je jich trŊbna liļba. 
Dokğadniġe informacije namakaja so w hamtskich nŊmskorŊļnych wozjewjenjach. 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 

 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Mai 2014 das Wahlergebnis in der Gemeinde Obergurig 
ermittelt. 
 

1. Zahl der Wahlberechtigten     1.732 
2. Zahl der Wähler      1.100 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel         17 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel    1.083 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  3.171 
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der 

einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: 
 
Lfd. Nr. Wahlvorschlag        Gesamt-     Gewählte      Anzahl  Ersatzpersonen             Anzahl 
 Partei/        stimmen    Familienname, Vorname     Stimmen         Familienname, Vorname            Stimmen 
Wählervereinigung          Sitze  Beruf/Stand     Beruf/Stand 
     Anschrift (Hauptwohnung)     Anschrift (Hauptwohnung) 
 

1 Unabhängige 1443 
   Bürgerbewegung 
  -UB- 8 Sitze Dutschmann, Rolf  324  Raabe, Ingolf      57 

Diplomlehrer i.R.    Werkzeugmacher 
Schulstraße 10    Wilthener Str. 16 

 02692 Obergurig    OT Singwitz 
         02692 Obergurig 
  

 Pötschke, René  301  Kutzsche, Stephan     50 
Maurer- u. Betonbaumeister   Verwaltungsangestellte 
Schlungwitzer Str. 9 b   Parkweg 1 
OT Schwarznaußlitz   OT Singwitz 
02692 Obergurig    02692 Obergurig 
 

 Hähnel, Jürgen  161  Karpinski, Andrea      47 
Diplomlehrer    Verwaltungsfachangestellte 
Mittelweg 8 a    OT Singwitz 

 OT Kleindöbschütz    02692 Obergurig 
 02692 Obergurig 
 

 Probst, Torsten  139 
Landwirt 
Wilthener Str. 20 b 

 OT Singwitz 
 02692 Obergurig 

 

 Kriebitzsch, Volkmar 130 
Diplomlehrer 
Hauptstraße 41 

 02692 Obergurig 
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 Krebs, Uta    97 
Maschinenbauingenieurin 
Schlungwitzer Str. 8 
02692 Obergurig 
 

 Hage, Kathrin   80 
Pharmazieingenieurin 
Großpostwitzer Str. 17 a 

 OT Kleindöbschütz 
 02692 Obergurig 

 

 Jursch, Heike   57 
Immobilienmaklerin 
Am Bärwald 19 b 

 OT Schwarznaußlitz 
 02692 Obergurig 
 
2 Christliche 
   Demokratische 
   Union 
   Deutschlands 811 
   -CDU-  4 Sitze  Frömmel, Eugen  144 Schubert, Konrad      97 
    Bauingenieur   Bauleiter 
    Waldstr. 21   Waldstr. 11 
    OT Mönchswalde   OT Mönchswalde 
    02692 Obergurig   02692 Obergurig 
 

    Miunske, Katrin  134 Schletze, Christian     83 
    Leiterin Steuern u. Finanzen Gesundheits-u. Krankenpfleger 
    Drohmbergstr. 6 a  Bahnhofstr. 5 
    OT Großdöbschütz  OT Singwitz 
    02692 Obergurig   02692 Obergurig 
 

Wehle, Andreas  119 Schulze, Hans-Jürgen     75 
Dipl.-Gartenbauingenieur  Selbstständig 
Schlungwitzer Str. 1 b  Hainitzer Str. 9 a 

    OT Schwarznaußlitz  OT Großdöbschütz 
    02692 Obergurig   02692 Obergurig 
 

Jacob, Anita  111 Dittmann, Frank      48 
Dipl.-Bauingenieur   Installateur 
Großpostwitzer Str. 16  Blumental 1 

    OT Mönchswalde   02692 Obergurig 
    02692 Obergurig 
 

3 Die Linke 329  Wagner, Sonja  171 Berthold, Andreas    158 
1 Sitz  EU-Rentnerin   CNC-Dreher 

    Ringstr. 2   Hauptstr. 24 
    OT Singwitz   02692 Obergurig 
    02692 Obergurig 
 

4 Freie Demokratische 
   Partei -FDP-  54  Schmieder, Georg  54 

0 Sitze  Bankbetreuer 
Ringstr. 18 d 

    OT Singwitz 
    02692 Obergurig 
 
5 Alternativ für Obergurig  Kieschnick, Lutz  331 Protze, Gerd      47 
   -AfO-  534  Elektromeister   Kommissionierer 
  3 Sitze  Bautzener Str. 10   Dammweg 3 
    02692 Obergurig   OT Kleindöbschütz 
        02692 Obergurig 
 

    Petasch, Annegret 102 
    Floristmeisterin 
    Hainitzer Str. 22 a 
    OT Großdöbschütz 
    02692 Obergurig 
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    Grunewald, Angelika  54 
    Gruppenleiterin 
    Industriestr. 29 
    OT Singwitz 
    02692 Obergurig 
 

7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt. 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem 

Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach 
dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen, erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einsprüche nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
mindestens 20 Wahlberechtigte beitreten. 

Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
im Namen der Gemeinde Obergurig 

Öff. Bekanntmachung der Wahl zum Bürgermeister 
Zjawne wozjewjenje wo pŚewjedŦenju w·lbow 

Zulassung Wahlvorschläge 
 
Ze sĺǝhowacym zjawnym wozjewjenjom so na to skedŦbni, zo so pŚichodne w·lby wjesnjanosty pŚewjedu. Politiske strony a 
wolerske zjednoĺenstwa, kotreģ chcedŦa so k w·lbam stajiĺ, su namoğwjene, swoje w·lbne namjety zapodaĺ. 
Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorunja pokiwy za politiske strony a wolerske zjednoĺenstwa, w kotrej formje a haļ do 
kotreho termina maja so w·lbne namjety zapodaĺ, a za kotre politiske strony a wolerske zjednoĺenstwa su podpŊrowace podpisma 
trŊbne. 
Ġt·ģ chce jako wjesnanosta kandidowaĺ, smŊ teģ jako jednotliwa wosoba w·lbny namjet zapodaĺ.  
 
Dokğadniġe informacije namakaja so w hamtskich nŊmskorŊļnych wozjewjenjach. 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Obergurig 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die 

 

Bürgermeisterwahl 
am Sonntag, dem 22. Juni 2014 

in Obergurig 
 
Für die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister wurden folgende Wahlvorschläge zugelassen: 
 
Bezeichnung des Wahlvorschlags Bewerberin/Bewerber Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift (Hauptwohnung) 
(Name der Partei oder Wählervereinigung (Familienname, Vorname) 
Kurzbezeichnung/Kennwort) 

 
Christlich Demokratische Polpitz, Thomas Kommunalwirt 1969 Bahnhofstr. 8 a 
Union Deutschlands im gehobenen Dienst, OT Singwitz 
CDU ehrenamtlicher 02692 Obergurig 
 Bürgermeister 
 
Unabhängige Bürgerbewegung Fuhrmann, Bodo Dipl.-Ing. für 1961 Waldstr. 20 
Obergurig Maschinenbau (FH) OT Mönchswalde 
UBO 02692 Obergurig 

 
Obergurig, 06. Juni 2014 
 
Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz   - Siegel 
Im Namen der Gemeinde Obergurig 

 

Wahlbekanntmachung 
 

Zjawne wozjewjenje wólbneho wozjewjenja 
 
Tute wozjewjenje wobsahuje informacije wo zapoļatku a k·ncu wolenskeho ļasa, wo w·lbnych wobwodach a rumnosĺach kaģ teģ 
wo waġnju hğosowanja. 
 
K·ģdy w·lbokmany smŊ  jenoģ w tym w·lbnym wobwodŦe woliĺ, hdŦeģ je do wolerskeho zapisa zapisany, chiba zo wobsedŦi 
w·lbny lisĺik. 
W·lbna zdŦŊlenka kaģ teģ hamtski personalny wupokaz abo puĺowanski pas matej so na w·lby sobu pŚinjesĺ. Wozjewjenje 
wobsahuje wyġe toho informacije wo postupowanju pŚi listowej w·lbje. 
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W·lbny akt, liļenje a zwŊsĺenje wuslŊdka wólbow we wólbnym wobwodŦe su zjawne. 
 
Dokğadniġe informacije namakaja so w hamtskich nŊmskorŊļnych wozjewjenjach. 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 22. Juni 2014 findet in der Gemeinde Obergurig die Wahl des Bürgermeisters statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Der Termin eines etwa notwendig werdenden zweiten Wahlganges ist der 20. Juli 2014. 

2. Die Gemeinde ist in zwei allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 01. Juni 2014 

übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten wählen können. 
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln von gelber Farbe. 
Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt. 

4. Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und die nach § 21 Abs. 2 KomWO bekannt gemachte 
Anschrift der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge12 in der nach § 20 Abs. 6 KomWO festgestellten Reihenfolge. 

5. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber 
durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet. 

6. Jeder Wähler kann ï außer er besitzt einen Wahlschein ï nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalausweis oder 
Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubringen. Der Stimmzettel 
muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch 
Briefwahl wählen. 

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Vorsitzendem des Gemeindewahlausschusses der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben 
oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Der Briefwahlvorstand der Gemeinde 
Obergurig tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bürgermeisterwahlen am Wahltag um 16.00 Uhr im Vereinszimmer 
der Sporthalle, Schulstr. 10 in 02692 Obergurig zusammen. Die Ermittlung der Briefwahlergebnisse ist öffentlich, jedermann hat 
Zutritt. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit einem 
Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift 
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen 
ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. 

 
Obergurig, 06.06.2014  
 
Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz   - Siegel 
Im Namen der Gemeinde Obergurig 

 

Berichtigung zur Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeisterwahl am 22. Juni 2014: 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 20. Juni 2014, 16:00 Uhr, bei der 

Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Zimmer 11, Gemeindeplatz 3, 02692 Großpostwitz mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden. 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung 

Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2014 
 

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der 
Gemeinderat in der Sitzung am 28.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
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§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf    3.071.075,00  EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf   3.396.315,00  EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf        - 325.240,00 EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung  von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 EUR 
Festgesetzt auf 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches  
Ergebnis) festgesetzt auf         - 325.240,00 EUR 
 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge festgesetzt auf            2.000,00 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf          4.000,00 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(Sonderergebnis) festgesetzt auf            - 2.000,00 EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des  
Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des  
Sonderergebnisses aus Vorjahren  
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf            - 2.000,00 EUR 

 

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses 
 festgesetzt auf          - 325.240,00 EUR 
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses festgesetzt auf          - 2.000,00 EUR 
- Gesamtergebnis festgesetzt auf        - 327.240,00 EUR 

 
im Finanzhaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.795.350,00 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.857.405,00 EUR 
- Zahlungsmittelüberschuss  oder -bedarf aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      - 62.055,00 EUR 

 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf     171.300,00 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen festgesetzt auf      185.600,00 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

festgesetzt auf            - 14.300,00 EUR 
 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus 
Zahlungsmittelüberschuss oder ïfehlbetrag aus laufender  
Verwaltungstätigkeit  und dem Saldo der Gesamtbeträge  
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
festgesetzt auf             - 76.355,00 EUR 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 festgesetzt auf 0,00 EUR 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 festgesetzt auf              74.220,00 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

festgesetzt auf            - 74.220,00 EUR 
 

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss  oder -fehlbetrag und Saldo 
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes  festgesetzt auf      - 150.575,00 EUR 

§2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen  wird festgesetzt auf     0,00 EUR 
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§3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  zur Leistung von 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird festgesetzt auf        0,00 EUR 

§4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf      400.000,00 EUR 
 

§5 

 
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt 
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   290,00  v. H. 
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)      385,00  v. H. 
- Gewerbesteuer         390,00  v. H. 
 

§6 

 
Weitere Festsetzungen 
Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt: 
Investive Maßnahmen        ab 50.000 EUR 
Instandhaltungsmaßnahmen       ab 30.000 EUR 
 
Obergurig, 28.05.2014 

 
Bürgermeister 
 
Verfahrens- und Formvorschriften 

Bezüglich der vorstehend öffentlich bekannt gemachten Haushaltssatzung der Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2014 wird 
hiermit die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
gemäß § 4 Absatz 4 SächsGemO hingewiesen: 
 

ĂSatzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.ñ 
 

Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 76 Abs.4 der Gemeindeordnung unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2014 in der Zeit vom Montag, den 10.06.2014 bis einschließlich Mittwoch, den 18.06.2014 in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, im Zimmer 5, während den üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt ist. 
 

Von der Gemeinderatssitzung 

am 26.05.2014 

 

14 Räte und 5 Gäste waren zur Sitzung im Mai anwesend.  

Nach Antrag eines Gemeinderates wurde ein nicht 

öffentlicher Tagesordnungspunkt hinzugefügt. Nach der 

Protokollkontrolle folgte der Bericht der Ausschüsse.  

Frau Wagner erhielt das Wort und informierte über die nicht 

öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses. In dieser 

wurde nunmehr eine Einigung bezüglich des Winterdienstes 

erzielt. Der Bauhof wird die Arbeiten weiterhin erledigen. 

Dafür wird zur Unterstützung ein weiteres Fahrzeug 

angeschafft.  

Zur Bürgerfragestunde waren Bürger anwesend. 

Herr Krebs sprach die Fassade des Kindergartens an und die 

des Dorfgemeinschaftshauses in Schwarznaußlitz. Der 

Bürgermeister teilte mit, dass die Malerarbeiten zur 

Auflockerung im KiGa erst nach der Baumaßname an der 

Stützmauer ins Auge gefasst werden. Bezüglich des 

Dorfgemeinschaftshauses teilt er mit, dass Angebote 

ausgewertet werden müssen.   

Herr Kutzsche spricht erneut den Spielplatz in Singwitz an. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 5 informierte der Bürgermeister: 

- über die Auswahl des Essenanbieters (für welchen sich 

der Elternrat entschieden hat) 
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Die nächste Ausgabe erscheint am 

Freitag, dem 04. Juli 2014 

Annahmeschluss für Beiträge und 
Anzeigen 

Donnerstag, der 26. Juni 2014 

Dazu war Frau Steffi Berthold als Vertreterin für den 

Elternrat anwesend und erläuterte die Kriterien für die 

Entscheidung.  

- über die Vesperversorgung, welche durch eine 

zusätzliche Technische Kraft abgesichert werden soll 

- das die Holzgeländer in der Gemeinde repariert werden 

- die Arbeiten am ehemaligen Kultursaal begonnen haben 

und Frau Liebsch noch dieses Jahr umziehen soll 

- über die vorzeitigen Wahlergebnisse des Gemeinderates 

 

Anfragen oder Hinweise der Räte: 

- Kostenaufstellung Brücke, Jugendclub und 

Kindertagesstätte 

- Wegweiser ĂJugendclubñ sollte entfernt werden 

- Straßeneinläufe durch den Bauhof regelmäßig 

kontrollieren 

- Multisportplatz zur Nutzung für den Hort wieder 

freigegeben 

- Äste auf dem Schwarzen Weg verschneiden 

- Wegenutzungsrecht Schwarznaußlitz (Spielplatz) 

 

Beschlossen wurde:  
- die in der Anlage unter Punkt 1 bis 16 eingegangenen 

Spenden für den 27. Mönchswalder Berglauf 
anzunehmen. 
Begründung: 

Über die Annahme von Spenden Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen hat aus Gründen der 

Transparenz der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu 

entscheiden (§ 73 Abs. 5 SächsGemO). 

(Beschluss Nr.: 21/2014) 

 

Zum vorgelegten Bauantrag erteilten die Gemeinderäte ihr 

Einvernehmen.  

Im Anschluss fand eine nicht öffentliche Beratung statt. 

 

Sitzungen 

Am Montag, dem 30.06.2014, 19.00 Uhr findet die nächste 
öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 

Die Tagesordnung ist ab dem 25. Juni 2014 den 
Anschlagtafeln der Gemeinde zu entnehmen. 
 
 
 
 

 

Jubilare  

Geburtstage 

Juni 
 
 
Der Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung und der 
Gemeinderat gratulieren ganz herzlich 
 

in Kleindöbschütz 

Frau Hildegard Kalley am 14.06. zum 94. Geburtstag 

Frau Erna Becker am 15.06. zum 90. Geburtstag 

Herr Gerhard Altmeier am 30.06. zum 70. Geburtstag 

 

in Schwarznaußlitz 

Herrn Ehrenfried Wagner am 26.06. zum 74. Geburtstag 

Frau Elisabeth Fränzel am 02.07. zum 93. Geburtstag 

 
 

in Singwitz 

Frau Ingeborg Wiesner am 10.06. zum 74. Geburtstag 

Herr Herbert Fischer am 12.06. zum 85. Geburtstag 

Herr Wolfgang Schubert am 13.06. zum 76. Geburtstag 

Frau Elke Pierags am 18.06. zum 71. Geburtstag 

Frau Charlotte Brauer am 23.06. zum 83. Geburtstag 

Frau Gisela Kriedel am 23.06. zum 70. Geburtstag 

Frau Liddi Herzog am 30.06. zum 76. Geburtstag 

 
in Obergurig 

Frau Marianne Krusche am 17.06. zum 79. Geburtstag 

Herr Siegfried Gawor am 19.06. zum 76. Geburtstag 

Herr Arno Petschel am 20.06. zum 79. Geburtstag 

Frau Brunhilde Gutsche am 24.06. zum 79. Geburtstag 

Herr Erdmann Mach am 25.06. zum 82. Geburtstag 

Herr Günter Wahl am 26.06. zum 74. Geburtstag 

Frau Isolde Krempke am 27.06. zum 76. Geburtstag 

Herr Andreas-Peter Becker am 28.06. zum 72. Geburtstag 

Frau Margarete Körner am 29.06. zum 85. Geburtstag 

Frau Irene Gottstein am 02.07. zum 77. Geburtstag 

Frau Helga Petschel am 02.07. zum 78. Geburtstag 

 
in Großdöbschütz 

Herr Siegmar Hentsch am 18.06. zum 71. Geburtstag 

Herr Hans Schäfer am 19.06. zum 78. Geburtstag 

 
in Mönchswalde 

Frau Gertrud Kummer  am 16.06. zum 77. Geburtstag 
 
in Lehn 

Herr Woldemar Mohet am 09.06. zum 80. Geburtstag 

Frau Marita Urban am 17.06. zum 75. Geburtstag 
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Senioreninfos  

Frühlingsausfahrt der Seniorengruppe 

Großdöbschütz, Kleindöbschütz und Lehn 

Am 20. des schönen Monats hatten Kerstin und Gisela eine 
Ausfahrt in das landschaftlich reizvolle ĂLausitzer Seenlandñ 
organisiert. Gegen 9.00 Uhr kam der Bus der Firma             
S. Wilhelm zur 1. Haltestelle. Weiter ging es über 
Großdöbschütz, Mönchswalde, Singwitz nach Bautzen. 
Nachdem auch hier an den 6 Haltestellen alle Gäste 
eingestiegen waren, betrug die Zahl der Mitfahrenden 32 
Personen. Das Wetter konnte schöner nicht sein, die Sonne 
strahlte den ganzen Tag. Der erste Weg führte nach 
Hoyerswerda. Gisela und Kerstin hatten uns wieder einen 
Beutel mit Wurst und frischen Brot mitgebracht. Es 
schmeckte prima. Wofür wir den Beiden und auch dem 
ĂWurst Franzñ herzlich danken.  

In Hoyerswerda holten wir einen Reiseführer ab, welcher uns 
auf der Fahrt den ganzen Tag begleitete und alles 
Wissenswerte über die Seenplatte berichtete. Es war schon 
erstaunlich zu sehen, wie sich das einstige 
Braunkohletagebaugebiet schrittweise zur Seenlandschaft 
entwickelt hat. Der Senftenberger See ist schon mit dem 
Geierswalder See durch einen Kanal verbunden. So wird die 
Lausitzer Seenplatte einmal die größte von Menschenhand 
angelegte Seenplatte von Europa sein. Wir fuhren zum 
Geierswalder See und sahen die schwimmenden 
Ferienhäuser. Weiter ging es zum Senftenberger See, vorbei 
an dem neu eröffneten Leuchtturm Hotel. Am Senftenberger 
See hatten wir Zeit und konnten uns an einem 
wohlschmeckenden Eis erfrischen. 15.00 Uhr waren wir an 
Bord des Schiffes Barba, wo wir 1 Stunde lang rund um den 
See alles besichtigten. 

Vorbei ging es auch am neuen Stadthafen Senftenberg und 
dem Hotel Seeblick. Wieder im Bus fuhren wir zur neu 
renovierten Gaststªtte ĂSeesternñ um Kaffee zu trinken. Auch 
gab es leckeren Kuchen. Das nächste Ziel war der 
Aussichtsturm ĂRostiger Nagelñ. Wer wollte konnte dort die 
162 Stufen hinauf steigen. Es gab von dort oben eine weite 
Sicht über den Geierswalder und Seelitzer See. Weiter 
konnten wir die herrliche Landschaft vom Bus aus genießen. 
In Klein Partwitz hielten wir am Gasthof zum Anker. Hier 
wartete eine Abendbrotplatte auf uns, bevor wir wieder nach 
Hoyerswerda fuhren und unseren gut informierenden 
Reiseleiter absetzten. Es ging Richtung Heimat. Alle Gäste 
wurden wohl behalten an ihren Ausgangsorten abgesetzt. Es 
war ein ganz toller, gelungener Ausflug. Wir danken Kerstin 
und Gisela für die Organisation und vor allem auch unserem 
umsichtigen und bewährten Fahrer Enrico für die schöne und 
sichere Fahrt. 

Die Seniorengruppe 

 

Am 24.06.2014 

lädt Euch ein Geburtstagskind zu Kaffee und Kuchen ein. 
Wollt Ihr mit dabei sein, dann findet Euch 

14.30 Uhr im Feuerwehrhaus Großdöbschütz 

ein. In gemütlicher Runde reden wir über Dies und Das, denn 

das macht uns großen Spaß. 

Auf interessante Gesprächsthemen freuen sich 

Eure Kerstin und Gisela 

Obergurig / Mönchswalde 

Erstmalig hatte Frau Merting am 13. Mai die Senioren der 
Gruppe Obergurig / Mönchswalde zum gemütlichen 
Kaffeenachmittag eingeladen. Tatkräftige Unterstützung 
erhielt sie durch ihren Mann und so wurden die Ăªlteren 
Herrschaftenñ wie auch in der vergangenen Zeit, gut bewirtet. 
Besonders lobten alle die feine Torte von der Bäckerei 
Rämsch.  

Frau Merting stellte uns auch ihre zukünftige Gehilfin Frau 
Katharina Lux vor. Wir wünschen den zwei Frauen gutes 
Gelingen bei der Betreuung der Seniorengruppe. Eine Runde 
Sekt und der Song ĂEin Prosit der Gem¿tlichkeitñ sollten den 
Wunsch bekräftigen. 

Einen kurzen Rückblick auf das Ortsgeschehen aus den 
Jahren 1951-1957 von überlieferten Fotos erinnerten an das 
Heimatfest, den Schulneubau und den Baubeginn der 
Turnhalle. 

Ein angenehmer Duft aus der Küche deutete das 
Abendessen an, welches ansprechend zubereitet war.  

Liebe Frau Merting, liebe Frau Lux, es ist sicher nicht einfach 
so eine Arbeit als Seniorenbetreuerin anzutreten (wo man nie 
weiß, wie viele Teilnehmer sich einfinden), aber der erste 
Nachmittag verlief zur vollen Zufriedenheit der Senioren. 

Mit der Zeit spielt sich alles ein, dann kommt auch Freude an 
der Arbeit auf. 

Das wünschen Ihnen die Senioren 
der Gruppe Obergurig / Mönchswalde 

 

Am Dienstag, den 10. Juni 2014 

sind wieder alle ganz herzlich zum  

Seniorennachmittag 

in das Vereinszimmer der Turnhalle 

eingeladen, wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt. 

Zwei Mitarbeiterinnen der Drohmberg-Apotheke bieten 
einen Vortrag über Diabetes. 

Ab 15.00 Uhr lade ich zum Kaffee ein. 

Ich freue mich schon auf zahlreiche Teilnahme. 

Ihre Betreuerin 
Alexandra Merting 

 

Geschichtliches  

Aus ĂCMSñ 1859, S.76-82 

Johann Michael Buder 
1. Seine Person 

Johann Michael Buder war ein halbes Jahrhundert im 

Meißnischen Kreis und in der Oberlausitz berühmt wegen 

seiner breitgefächerten juristischen Tätigkeit, besonders bei 

den Dorfbewohnern, aber auch weit und breit bekannt, 

wegen seiner großen Sparsamkeit, die angeblich überall als 

Geiz ausgelegt wurde. 

Sein Gewand, das mit einem Strick zusammengehalten 

wurde und wegen des Alters und der Unsauberkeit zu 

Zweifel Anlaß gab, welche Farbe es einmal hatte, 

verkörperte doch wohl eher irgendjemand, nicht aber den 

reichen Besitzer des Rittergutes zu Obergurig. 

So wie seine Kleidung, sah es draußen und auch in seiner 

Wohnung aus, ein Bild von Armut und Unordnung. 
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Weil sich Buder vor jeder Geldausgabe fürchtete und sie zu 

umgehen suchte, waren das Herrenhaus und die übrigen 

Gutsgebäude (in Obergurig) in einem sehr schlechten 

Zustand; überall fand der Regen seinen Eingang und im 

Wohnhaus des Rittergutes konnte man durch das vielfach 

durchlöcherte Dach gelegentlich den Himmel sehen, wie mir 

das ein Zeuge, der 1843 noch lebte, versichert hat.   

Die Stube im Niedergut, in dem er lebte, war ohne jeden 

Schmuck, aber gleichzeitig der Ort, in dem er alle anderen 

Dinge aufbewahrte; Werkzeuge zusammen mit 

Pferdekumten, Seile, Näpfe mit Schmiere usw. lagen und 

standen in allerschönster Unordnung umher.  

Das Loch in der Diele, mit einem Brett verdeckt, war 

angeblich seine Sandbüchse in der Kanzlei, in der allerdings 

anstelle von Sand nur Kehricht versteckt war.   

Von einer Unterdrückung Armer oder seiner Untertanen, wie 

es oft bei einer soweit getriebenen Sparsamkeit gehen 

konnte, war nie die Rede, für sie war er bereits zu Lebzeiten 

ein Wohltäter, wenn vielleicht auch nicht in einem so 

umfangreichen Maße, wie es nötig gewesen wäre; aber 

Einwohnern von Obergurig und Umgebung beklagten sich in 

dieser Hinsicht nicht. 

Es war so, daß Buder wenig, ja, angeblich fast gar nichts, an 

sich selbst wertschätzte; so hat er aber alles, was er konnte, 

für seine lieben Sorben getan, indem er ihnen sein ganzes 

Vermögen stiftete. 

Das gebührt ihm höchste Ehrung und schmückt ihn für ewig 

mit der Krone der Unsterblichkeit; das wurde zum  

unvergängliches Andenken im Herzen aller dankbaren 

Sorben. Sein Name bleibt deshalb im gesegneten Gedenken, 

solange die Sorben sein werden. 
 

2. Seine Stiftung 
 

Im 1. Heft des III. Bandes bzw. im XI. Jahrgang (1858) 

dieser Zeitschrift ist das Leben des verstorbenen Johann 

Michael Buder kurz beschrieben und auch sein Testament, in 

dem er sein ganzes Vermögen der sorbischen Armut 

vermacht. In diesem Artikel findet man auch einige Berichte 

über die Budersche Stiftung, über die Höhe des Betrages des 

Buderschen Geldes, wie sie  noch vor einigen Jahren 

bestand, auch über die Größe des Teiles, der später nach der 

Teilung Sachsens, für die heutigen preußischen Sorben in der 

Ober- und Niederlausitz an Preußen abgegeben werden 

mußte, und wie viel für Sachsen verblieb; es wurde auch das 

Regulativ bekannt gegeben, das die höhere Amtsregierung in 

Budissin ausgearbeitet hat mit den Festlegungen, wie die 

Buderschen milden Gaben hiernach zu verteilen sind, usw. 

Der o. a. Artikel gibt uns auch in gewisser Weise eine gute 

Auskunft über die Budersche Stiftung, vor allem weil er uns 

den wichtigsten Teil des Buderschen Testamentes, den wir 

vorher nicht in sorbischer Sprache vorliegen hatten, 

zugänglich machte. Er ist jedoch besonders hinsichtlich der 

Geschichte der letzten Zeit und dahingehend, wann und wie 

das Budersche Vermächtnis in Geldübergaben gewandelt 

wurde, noch etwas unvollständig. 

Dies zu ergänzen und zu vervollständigen, das halten wir 

umso mehr für unsere Pflicht, je wichtiger diese nationale 

Stiftung für uns Sorben ist, vielleicht bringt uns die Zukunft 

eine weitere Gelegenheit, mit der es uns möglich wird, noch 

tiefer in diese Sache zu schauen; aus ihr mehr und mehr den 

lieben Sorben zu entdecken und ihn aus dem Dunkel ans 

Licht zu holen. 

Vorläufig geben wir nur das wieder, was wir aus den 

Gerichtsakten *), die uns vorliegen, ersehen, und worüber im 

o. a. Artikel noch keine Nachricht enthalten ist. 

*) Diese Akten (3 Fol.) sind beim Königl. Gerichtsamt in 

Budissin, in jener Abteilung des Archivs, welche die Akten 

des ehemaligen Patrimonial-Gerichtes von Obergurig und 

des Justizamtes von Stolpen verwaltet. 

Diese Akten beinhalten in Rep. I, sect. I, No: 44 die 

ñCommissionsacten, die Uebertragung der von dem Besitzer 

des Ritterguts Obergurk mit Sora etc. an den Staat 

abgetretenen Gerichtsbarkeit über diese Ortschaften, sowie 

der zeither dem Justizamte Stolpen zugestandenen 

Jurisdiction über einen Theil des Dorfes Obergurk an das 

Kreisamt Budissin betr. Kreisamt Budissin, 1841. So: 

1., Rep. III, sect. II, 1. No: 27 Acta, das Johann Michael 

Buder Gestift betr. 

Ergangen vor dem Patrimonialgericht zu Obergurig mit 

Sora 1800; 

2., Rep. II, sect. II, no: 55 Acta, die gnädigst anbefohlene 

freiwillige Subhastation des Ritterguts Obergurk mit 

Sora, ingleichen derer dabei geführten zwei 

Bauergüther betr. Ergangen vor dem Amte Stolpen ao 

1804; 

3., Rep. I, Loc. B, litt. H. No: 49 Acta in Schuldsachen des 

von dem vormaligen Advocat weil. Herrn Johann 

Michael Buder auf Obergurk errichteten Armengestifts, 

Kläger an einem, entgegen den nunmehrigen Besitzer 

dieses Ritterguts, Herrn Johann Herolden, Beklagten 

am andern Theile. 

Ergangen vor dem Amte Stolpen ao. 1808.ñ 

Verstorbener Buder hatte sein Testament, das er eigenhändig 

geschrieben hatte, mit seinem Namen unterschrieben, 

versiegelt, in einen Umschlag eingebrieft und doppelt 

versiegelt, am 06. Juli 1767, bereits erkrankt in seinem Haus 

aufhaltend, als der Amtsmann Christoph Friedrich Gülden 

und der Aktuar Christoph  Friedrich Haertel einer anderen 

Sache wegen in Obergurig weilten, zur Aufbewahrung im 

Gerichtsamt Stolpen übergeben. 

Dort in Stolpen blieb das Testament bis zum 28. November 

1789 liegen. An diesem Tage aber wurde es auf Verlangen 

eines gewissen D. med. Struve, Apothekers in Neustadt, der 

das aufgrund der Veröffentlichung, daß Buder gestorben sei, 

auf Empfehlung seiner Stiefmutter
1)
, verwittw. Hentschel 

(Buders Schwester, einer Legatin)forderte, geöffnet und 

bekannt gegeben. 

Buder war 3 Tage zuvor (25.Nov.) gestorben; und weil das 

Stolpener Amt bei der Eröffnung des Testamentes erkannte, 

was und wem Buder etwas vererbt hat, begaben sich 

Amtmann Benjamin August Scheibner und Aktuar Heering 

sofort nach Obergurig, um die Beerdigung für Buder 

besorgen zu helfen und seinen Besitz in Augenschein zu 

nehmen. 

Dazu hatte das Stolpener Amt, nicht nur deshalb, weil Buder 

Ăpiam causamñ vererbt hatte, die Pflicht, sondern auch 

deshalb einen besonderen Grund, weil Buder die 

Administration für Umsetzung seines Vermächtnisses dem 

Stolpener Amtmann und dem bischöflichen 

Superintendenten empfohlen hatte. 

Buder hatte seinen nächsten Freunden nur kleine Legate 

vererbt und, unter anderem, besonders das Rittergut in 

Obergurig mit Sora sowie ein weiteres Bauerngut 
2)
, 

letzteres, welches zu Buders Lebzeiten aus zwei kleineren 

Gütern
3)
 in Obergurig zusammengelegt wurde, hinterlassen. 
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Zum Zeitpunkt seines Todes gab es hier noch mehrere 

laufende Prozesse, die von Buder begonnen bzw. geführt 

worden waren sowie auch noch ausstehende 

Rechtsansprüche und Geldforderungen, die ihm zustanden 

usw.  

Außerdem begannen nach seinem Tode ihm nahestehende 

Erben und Freunde, unzufrieden damit, daß Buder sie nur 

mit kleinen Legaten bedachte, gegen sein Testament, das 

Ăpia causañ gestellt war, Beschwerden und gerichtliche 

Verhandlungen zu führen, die sehr lange dauerten. 

Zu deren Klageerhebungen, Führung, Prozessierung und 

Verlaufständeleien, wie auch zur Regelung der gesamten 

Hinterlassenschaft wurde deshalb, auch aufgrund einer 

höheren Anordnung und der damaligen Notwendigkeit, 

vonseiten der Administration (des Stolpener Amtmannes und 

des bischöflichen Superintendenten, seinerzeit M. 

Baumeister)  

am 21. Dezember 1790 der Anwalt Conradi aus Stolpen zum 

Generalakteur und der Anwalt Klauswitz aus Bautzen als 

dessen Stellvertreter ernannt.  

Die obere Aufsicht, Führung und Organisation beim 

weiteren Umgang mit der gesamten Hinterlassenschaft hatte,  

und behielt auch inne, das höhere Konsistorium in Dresden. 

Das Rittergut Obergurig war während dieser Zeit an einen 

gewissen Johann Lehmann verpachtet, brachte jedoch, so 

wie auch das andere Bauerngut unter der bisherigen 

Administration fast nichts oder nur wenig ein. Dazu ergaben 

sich später mit Pächter Lehmann, besonders, als er von der 

Pacht zurücktrat, noch Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen 

und Klagen, die selbst im Jahre 1831 noch nicht 

abgeschlossen waren.  

Dieser und vieler anderer Gründe wegen kam das 

Konsistorium immer mehr und mehr zu der Überzeugung, 

daß es am besten wäre und auch bestimmt dem Willen 

Buders entspräche, wenn die Oberguriger Güter, weil sie 

beim Verpachten kein Gewinn brachten, verkauft werden 

sollten und so ein gewisser Geldfonds gewonnen würde, den 

man Verleihen würde, dessen Zinsen man an die Sorben 

verteilen könnte, wie es sicher in der Absicht des Stifters lag; 

so daß  auch das Konsistorium einen solchen Verkauf  

beschloß.  

Jedoch waren nicht alle Buderschen Legatnehmer damit 

einverstanden, vielmehr sträubten sich gegen den Verkauf. 

So kam es zu neuen Differenzen und Streitigkeiten zwischen 

ihnen und dem Konsistorium. Das Konsistorium verfügte 

deshalb zur Auswägung und Aushandlung dieser Sachen den 

Hofrat Müller als speziellen Akteur und empfahl ihm dazu 

die Durchführung der Beschlüsse des Konsistoriums. Erst im 

Jahre 1804 wurden diese Entgegnungen und Vorwürfe damit 

beseitigt, daß den Buderschen Legatnehmern gewisse 

Aversional-Quantis ausgezahlt wurden.  

Sodann wurde nun vom Konsistorium per 29. September 

1804 mit Zustimmung der Regierung die Order an das 

Stolpener Amt erteilt, die beiden Oberguriger Güter, jedes 

für sich allein, zu versteigern und zu verkaufen. Die 

Versteigerung wurde ohne längere Versäumnis 

ausgeschrieben, in Zeitungen und anderweitig veröffentlich, 

und auf den  

02. April 1805 zum  Subhastations-Termin festgelegt. Zum 

genannten Termin trafen nun im Stolpener Amt 21 Käufer 

ein.  

Superintendent M. Kunze aus Bischofswerda und der 

Oberkonsistorialrat Dr. Heydenreich aus Dresden begannen 

nach 12 Uhr mit der Versteigerung; zuerst mit dem Rittergut 

und danach das Bauerngut. Für das Rittergut setzte Johann 

Herold, Erbrichter in der Buderschen Gemeinde Obergurig, 

die größte Summe, nämlich 35.650 Taler, daran 

anschließend für das Bauerngut Georg Reck, Besitzer des 

Lehngutes in Lehn beim Kloster 
4) 

, nämlich 10.550 Taler. 

Von diesen Kaufgeldern bezahlte am 26. Juni 1805 Herold 

die Hälfte, nämlich 17.825 Taler 

Und Reck ein Viertel, das sind 2.637 ½  tl. an die 

Administratoren, die das Geld an das Konsistorium in 

Dresden abschickten. 

Den Herren Herold und Reck wurden nun die beiden Güter 

gerichtlich zugesprochen und übergeben. In Bezug auf die 

Gelder aber, die noch ausstanden, wurde jedoch noch vorher 

festgelegt, daß Herold: 

- 3.565 tl. und 712 tl. 27 Gr. 11
4
/5  Pf. 4% Zinsen p.a. von 

den offenen 17.825 tl. zu Michaelis 1806; 

- 3.565 tl. und 570 tl.   9 Gr    7
1
/5  Pf. 4% Zinsen p.a. von 

den offenen 14.260 tl. zu Michaelis 1807; 

- 3.565 tl. und 427 tl. 19 Gr.   2
2
/5  Pf. 4% Zinsen p.a. von 

den offenen 10.695 tl. zu Michaelis 1808; 

- 3.565 tl. und 285 tl.   4 Gr.   9
3
/5  Pf. 4% Zinsen p.a. von 

den offenen   7.130 tl. zu Michaelis 1809 und 

- 3.565 tl. und 142 tl. 14 Gr.   4
4
/5  Pf. 4% Zinsen p.a. von 

den offenen   3.565 tl. zu Michaelis 1810;  

Reck aber hatte zu Michaelis 1806, 1807, 1808, 1809 und 

1810 jedes Mal: 

- 1.582 tl. 12 Gr., also 7.912 tl. 12 Gr., zu zahlen, dabei 

wurde jedoch genauso wie Herold, was noch jeweils 

jährlich offen blieb mit 4% Zinsen belastet. 

Herold hatte aus irgendeinem Grund bald nach dem Kauf 

einen gewissen Andreas Hohlfeld aus Sohland als Mitkäufer 

ins Boot genommen, so daß sie beide das Rittergut 

Obergurig besaßen. Auch die beiden Käufer forderten bald 

verschiedene Abfindungen und Verhandlungen, die 

zwischen ihnen beiden und dem Konsistorium anhängig 

wurden. So kam es am 16. Oktober 1806 zu einem 

Vergleich, der den beiden Käufern von der noch nicht 

bezahlten Hälfte des Kaufpreises 6.875 tl. , wie auch vom 

Michaeliszins 1806  100 tl. erlassen wurden. Erstere Summe 

wurde von den 7.130 tl. abgezogen, die zu Michaelis 1806 

und1807  zu begleichen waren. Aber obwohl das erfolgte, 

zahlte Herold zu Michaelis 1808 nicht das, was er mußte, 

nämlich 2.581 tl. 12 Gr.; deshalb wurde er verklagt. 

Unterdessen aber trat er das Rittergut Obergurig am 5. 

Februar 1809 vollständig an Hohlfeld ab, und Letzterer 

bezahlte am 15. Juni 1810  1.351 tl. 10 Gr. 2 Pf. 

aufgelaufene Zinsen an das Konsistorium, bezüglich der 

licitalen Kaufgelder aber, die noch offen standen, wurde ihm 

eine Stundung gewährt. 

Soweit gehen dieses Mal die Quellen, die uns zur Verfügung 

standen. 

Geschrieben in Budissin 1859 Autor  H.  F.  Wehle  

    Die nicht in ĂAnf¿hrungsstrichenñ stehenden Textteile 

wurden von Helmut Groß aus dem  

    Sorbischen übersetzt   Dezember 2013 
 

Der Artikel als Gesamttext wurde von Diethard Mardek 

aufbereitet Januar 2014 

Anmerkungen: 
1)
 ĂéStiefmutteréñ ist in diesem Zusammenhang falsch; die 

verwittw. Hentschel war die Schwiegermutter von Dr. med. 

Struve; s. dazu auch den Artikel v. Wehle in ĂCMSñ von 

1860, S. 72, 8. Zeile v.u. 
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2)
Das hier angef¿hrte ĂBauerngutñ ist das Niedergut (genannt 

auch Bauerngut, Freigut und Erbhof) in Obergurig, was nie 

aus Ăézwei kleineren G¿ternéñ zusammengelegt wurde. Es 

wurde bereits im 16.Jahrhundert als solches erbaut. 
 
3)
Das ehemalige Noacksche Gut in Obergurig wurde im 17. 

und 18. Jahrhundert mehrmals und mehrfach geteilt. Johann 

Michael Buder kaufte, z. B., 1742 davon auch ein 

sogenanntes Viertelteilgut und erwarb in den Folgejahren 

von diesem ehem. Noackchen Gute weitere Halbviertelteil- 

und Viertelteilgüter und führte diese mehr oder weniger als 

ein zusammengehöriges Gut mit mehreren Pächtern. Nach 

seinem Tode wurden diese ehemaligen kleinen Güter wieder 

an mehrere Käufer (u.a. auch an o.g. Georg Reck) verkauft. 
4)
Der Herr Georg Reck, der das Niedergut kaufte, kam aus 

Lehn bei Hochkirch; s. auch den Artikel aus ĂCMSñ von 

1860, Heft II, S.76 von Wehle und dazu  meine Anmerkung  

in der dt. Übersetzung, erschienen im Amt- und 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Obergurig,  

Nr. 05 /2014. 

Diethard Mardek 

Vereinsinfos  

161. Historischer Stammtisch des 
Heimatvereins Obergurig am 14.05.2014 

 

11 Freunde des Historischen Stammtisches waren zum 161.  
Zusammentreffen gekommen. Armin Wagner berichtete über 
die Geschichte der Kursächsischen und Königlich 
Sächsischen Postkutschen und deren Postillione von 1770 
bis zum Siegeszug der Eisenbahn an Hand von zwölf 
farbigen Bildern aus einem alten Heft. 

 
 

Ein Kursächsischer Postillion bläst 1780 zur Abfahrt 
 

 
 

Die ĂGelbe Kutscheñ 1809 nach einem Aquarell von F. Zumpe 
 

Nach Eröffnung der Eisenbahnstrecke Leipzig ï Dresden 
1837 nahm der Bau von weiteren Schienenwegen in ganz 
Sachsen Tempo auf. 1846 wurde die Strecke zwischen 
Bautzen und Görlitz fertig gestellt und der abgebildete 
Eilpost-wagen (Dilligence) hatte seine letzte Fahrt. Er steht 
hier am stattlichen Gasthof in Reichenbach. 
 

 
 

Die letzte Fahrt Löbau- Görlitz 1846 vor Eröffnung der Eisenbahnlinie 

1865 wurde auch Franzensbad an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen und das Ende der Postkutschen war 
herangekommen.  
 

 
 

Das Lied ist aus 1865 
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Wehmütig schauen ein östrerreichischer, ein sächsischer und 
ein bayrischer Postillion auf die eiserne Konkurrenz. Ihnen 
allen gemeinsam ist das Lied gewidmet: 
 

Rauch ist alles irdôsche Wesen! 
Wie des Dampfes Säule weht 
schwinden alle Erdengrößen ï 

auch der Postillion vergeht. 
 
Und mit ihm verging auch das Posthorn mit seinem 
weittragenden Signal. Doch wir wären ein schlechter 
Historischer Stammtisch, hätten wir keine Lösung parat. Das 
Horn hat überlebt und Armin Wagner ließ es erklingen! 
 

 
 

Armin Wagner spielte seine Rolle als Postillion gut 
 

Frank Jünger zeigte dann ein Foto einer Baustelle und ließ 
die Anwesenden raten um welche Baustelle es sich handelte. 
 
 

 
 

Kennen Sie diese ehemalige Baustelle? 

Seit Februar 2012 gibt es die Webseite vom Historischen 
Stammtisch des Heimatvereins Obergurig. Die Adresse 
lautet: 
http://historischerstammtisch.webnode.com 
 

 
 

Die Startseite der Webseite des Historischen Stammtisches 
 

Betreut wird diese Seite von Frank Jünger. Er hat jetzt einmal 
die Statistik für den Monat April 2014 aufgestellt. Danach 
wurde im April auf diese Seite weltweit 9454-mal zugegriffen. 

Die meisten Zugriffe erfolgten von Deutschland (2541), 
gefolgt von den USA (1568), China (1143), Tschechien (666), 
Frankreich (630) und Russland (590). Das zeugt von dem 
internationalen Interesse an unseren Zusammenkünften. 

 
 

Die meisten Besucher kamen auf die Webseite über die Seite 
der Gemeinde Obergurig. 
Bernd Seiler stellte in seinen Vortrag dann postalische 
Belege zum Thema 175 Jahre erste deutsche Ferneisenbahn 
Leipzig ï Dresden vor. 
 

 
 

Bernd Seiler beim Vortrag 
 

Nicht nur die Deutsche Post, sondern auch die LVZ Post und 
post MODERN brachten zum Eisenbahnjubiläum Sonder-
marken und andere Belege sowie Sonderstempel heraus.  
 

 
 

Ersttagsbrief der LVZ Post (Leipziger Volkszeitung) 
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Ausschnitt eines Ersttagsbriefes von post MODERN 
 

Bernd Seiler zeigte an Hand seiner Belege, wie interessant 
und aussagekräftig zur Geschichte die kleinen Briefmarken 
sind.  
Als Erstbesucher stellte sich dann Detlef Schönbach aus 
Schwarznaußlitz vor. Er interessiert sich für die Geschichte 
und hatte auch eine Münze mitgebracht. 
 

 
 

Doppelgroschen von August II. von Sachsen 1735  

Wie immer sorgte Dieter Muschinski mit Laptop und Beamer 
für eine gute Darstellung der Bilder auf der Leinewand: 
 

 
 

Der nächste Historische Stammtisch findet am Mittwoch, dem 
11. Juni 2014 um 18:30 Uhr im Ratskeller Mönchswalde statt. 
Leitthema ist ĂDer Rittergutsbesitzer Linke Obergurigñ. ¦ber 
zahlreiche Besucher und Gäste freut sich der Heimatverein 
Obergurig. 
 

Repros A. Wagner, B. Seiler, Fotos und Text F. Jünger 
 

 

Chorkonzert 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Obergurig! 
 
Das für den 21.06.2014 anvisierte Konzert des 
Männergesangvereines Obergurig muss leider abgesagt 
werden. Grund ist die plötzliche und etwas länger 
andauernde Erkrankung unserer musikalischen Leiterin Frau 
Matthes-Hartmann. Wünschen wir ihr auf diesem Weg eine 
rechtbaldige Genesung, damit wir sie nach einer 
Sommerpause wieder mit unseren auch neu einstudierten 
Liedern erfreuen können. 

Der Vorstand des MGV Obergurig 

 

10. Do rf -  und Teichfest  
in Schwarznaußlitz  

13. und 14. Juni 2014  
 

Freitag, 13. Juni 

ab 18.00 Uhr Bieranstich sowie Tanz mit 

Probst´ls Musikbox, Glücksrad, 

Fackelumzug und Feuershow 

Sonnabend, 14. Juni 

ab 11.00 Uhr Frühschoppen mit Musik, 

Skatspielen, Hüpfburg  

 

ab 14.30 Uhr Kaffee & Kuchen 

geführtes Pferdereiten, Glücksrad, 

Feuerwehrautom itfahrten, Spiel - 

und Lernmobil  
 

ab 18.00 Uhr Musik & Tanz mit Micha´s Disco, 

Glücksrad und Feuerwerk 
 

Der Verein der Feuerwehr lädt herzlich ein und 

sorgt für Ihre Bewirtung.  

 

Der Sportverein informiert: 

Das diesjährige Vereinssportfest findet am 
Wochenende vom 27. ï 29. Juni statt. 

Donnerstag und Freitag spielen die Abteilungen ihren 
Ranglistenwettbewerb. 

am Freitag, 27.06.: 

ab 17.30 Uhr Frauenhandball und Turnier der Alten 
Herren 

18.30 Uhr Männerfußball 

am Samstag, 28.06.: 

ab 10.00 Uhr Beginn der Turniere im Volleyball und 
Fußball auf den Sportanlagen. 

(Bei schlechtem Wetter findet das Volleyballturnier in der 
Sporthalle statt) 

am Sonntag, 29.06.: 

ab 9.30 Uhr Beginn des Handballturniers für 
Nachwuchsmannschaften 

(Bei schlechtem Wetter findet das Turnier in der Sporthalle 
statt) 

An beiden Tagen wird wieder das traditionelle 
Torwandschießen/-werfen durchgeführt. Den Besten 

winken Sachpreise. 

Wir würden uns freuen, Sie als Zuschauer begrüßen zu 
dürfen. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt !! 
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Kindergarten - und Schulinfos  

Mäuse auf Entdeckungstour  
 

Im März und April stand bei den Mäusen das Thema 

ăBerufeò im Mittelpunkt. Wir erzªhlten alle von der 

Arbeit der Eltern und überlegten, was e s noch alles für 

Berufe gibt. Dabei bekamen wir ganz schön viele 

verschiedene Tätigkeiten zusammen. Im Vorfeld 

hatten wir Ende Februar bereits Frau Kleinert in der 

Bibliothek besucht und dort viel über ihre Arbeit und 

den richtigen Umgang mit Büchern erfah ren. Wir 

Mäuse schauen nämlich besonders gern Bücher an.  
 

Der nächste Höhepunkt war der Besuch bei Henrys 

Vati in der Werkstatt. Herr Raschke zeigte uns, wie 

ein Reifen von der Felge abgenommen wird, Öl 

abgelassen wird und die zahlreichen Werkzeuge, das 

interessierte nicht nur die Jungen. Natürlich spielten 

unsere Jungen an den nächsten Tagen auch Auto -

Werkstatt... Aus Büchern, die wir uns in der Bibliothek 

ausgeliehen hatten, konnten alle noch mehr über 

Bauberufe, Tätigkeiten in Wald, Feld und Garten 

erfah ren. Wir malten auch verschiedene Fahrzeuge mit 

Farbe und Pinsel. 

 

Dann kam ein besonderer Ausflug: Herr Rahn 

ermöglichte uns einen Besuch im Mähdrescherwerk in 

Singwitz. Das wa r natürlich toll zu sehen, wie die 

riesigen Mähdrescher dort zusammengebaut werden. 

Einige Werkzeuge und Maschinen kannten wir schon ...  

 

Die Kinder erfuhren in den Wochen noch mehr über 

viele andere Berufe, ordneten den Berufen die 

richtigen Arbeitsgeräte  und Tätigkeiten zu und 

konnten noch ei nen weiteren Höhepunkt erleben:  

 

Als Überraschung kam Marits Vati, Herr Balassa, mit 

dem Polizeiauto zu uns in den Kindergarten! Nicht nur  

die Kinder staunten, was so alles in dem neuen 

Fahrzeug drin ist und man damit alles machen kann. Wir 

konnten die Sachen genau anschauen und mit seiner 

Hilfe ausprobieren. Auch die Kinder der 

ăEichhºrnchenò und ăFrºscheò nutzten die Gelegenheit 

gleich mit  sich alles anzuschauen. 

Natürlich hatte auch unser großer Probealarm etwas 

für unser Berufe -Thema zu bieten, wo sonst erlebt 

man so hautnah die Arbeit der Feuerwehrleute und 

bekommt noch gleichzeitig alles am Fahrzeug erklärt... 

Wir haben auch unsere spät eren Berufswünsche 

aufgezeichnet, es war sehr interessant und schön.  

Wir möchten uns noch einmal bei allen ganz herzlich 

bedanken, die uns diese vielen tollen Erlebnisse 

ermöglicht haben!  

Alle ăMªuseò und Fr. Pietschmann 

 

Muttertags - Feier im Hort  
 

Am Freit ag, dem 16.05.14 haben wir eine Muttertags -

Feier veranstaltet. Wir haben auch ein kleines Programm 

für die Muttis vorbereitet. Die Muttis waren ganz 

erstaunt , wie wir das gemeistert haben.  

 

Ein Highlight war die Modenschau. Sie wurde von den 

Jungen Conor, Laurin, Celestin, Moritz, Bastian und Til 

vorgeführt. Es war sehr lustig und die Mutti s haben sich 

sehr gut amüsiert.  

 


